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Energiesicherheit der Wirtschaft und Industrie durch Flüssigerdgas

V o r b e m e r k u n g  d e r  F r a g e s t e l l e r

Vor dem Hintergrund des Ukraine-Krieges und den daraus resultierenden EU-
Sanktionen gegen die Russische Föderation hat sich die Bundesregierung das 
ambitionierte Ziel gesetzt, Deutschland unabhängig von russischen Gasimpor-
ten zu machen. Mit Gesetz vom 1. Juni 2022 leitete die Bundesregierung 
Maßnahmen ein, um weggefallenes Erdgas aus Russland schnell ersetzen zu 
können (www.bundesregierung.de/breg-de/schwerpunkte/klimaschutz/sichere-
gasversorgung-2037912).

Um Flüssigerdgas (Liquefied Natural Gas – LNG) aus anderen Lieferländern 
beziehen zu können, müssten in Deutschland kurzfristig LNG-Terminals so-
wie die erforderlichen Leitungen geschaffen werden. Die Bundesregierung hat 
sich daher entschlossen, Änderungen zum LNG-Beschleunigungsgesetz auf 
den Weg zu bringen, welches am 7. Juli 2023 vom Deutschen Bundestag ver-
abschiedet wurde (ebd.). Das Bundesministerium für Wirtschaft und Klima-
schutz (BMWK) führt dazu aus, dass die Notwendigkeit für ein LNG-Be-
schleunigungsgesetz darin bestehe, dass Russland kein verlässlicher Energie-
lieferant mehr sei. Die Einstellung der Gaslieferungen Russlands an europä-
ische Partnerländer mache sehr deutlich, wie wichtig es sei, sich von russi-
schen Energieimporten unabhängig zu machen (ebd.).

Am 26. Januar 2024 hat die US-amerikanische Regierung ein Moratorium für 
Exporte von Flüssigerdgas angekündigt (www.whitehouse.gov/briefing-room/
statements-releases/2024/01/26/fact-sheet-biden-harris-administration-announ
ces-temporary-pause-on-pending-approvals-of-liquefied-natural-gas-exports/), 
das vor allem europäische Gasabnehmer und somit auch die Gasversorgung in 
der Bundesrepublik Deutschland hart treffen könnte. Begründet wird das 
Moratorium durch die US-amerikanische Regierung damit, dass die Klima-
agenda der USA, die darin besteht, die Energiekosten für hart arbeitende 
Amerikaner zu senken, Millionen gut bezahlte Arbeitsplätze zu schaffen, die 
Gesundheit ihrer Kommunen zu schützen und sicherzustellen, dass die USA 
zukünftig führend bei sauberer Energie seien (ebd.). Damit setzt die US-ame-
rikanische Administration alle neuen Entscheidungen zu LNG-Exporten so 
lange aus, bis das US-amerikanische Energieministerium klimaschonende 
Kriterien für die Ausfuhren vorlegt.
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In diesem Zusammenhang bemängelte der Branchenverband der europäischen 
Gaskonzerne im US-amerikanische Kongress, dass dieser nicht mehr wisse, 
was von den USA zu erwarten sei, und der US-amerikanische Branchenver-
band Center for LNG erklärte mit Blick auf das Moratorium vor dem Aus-
schuss, man sehe bereits Auswirkungen. Industrievertreter aus aller Welt wür-
den sich in Richtung Russland, Iran und Katar orientieren, weil sie sich auf die 
Amerikaner nicht mehr verlassen könnten (www.handelsblatt.com/politik/inte
rnational/fluessiggas-boom-lng-moratorium-der-usa-koennte-europas-industri
e-hart-treffen/100012976.html).

Da der US-amerikanische Branchenverband Center for LNG gerade die Ver-
lässlichkeit der USA in Bezug auf zukünftige LNG-Lieferungen selbst infrage 
stellt, sollte nach Ansicht der Fragesteller der Kurs der Bundesregierung im 
Hinblick auf die deutsche Energieversorgung noch einmal überdacht werden, 
da die Bundesregierung explizit auf die Unverlässlichkeit Russlands als Ener-
gieversorger auf ihrer Homepage (www.bundesregierung.de/breg-de/schwerpu
nkte/klimaschutz/sichere-gasversorgung-2037912) hinwies. Unterdessen hält 
die Bundesregierung am Ausbau von LNG-Terminals und LNG-Pipelines fest 
(energynewsmagazine.at/2023/12/14/naechste-pipeline-in-deutschland-fuer-ln
g-fertig/).

Gleichzeitig scheint die Meldung (www.sueddeutsche.de/politik/lng-pipeline-
schleswig-holstein-sabotage-ermittlungen-generalbundesanwalt-1.6328070), 
dass der Generalbundesanwalt wegen angeblicher Sabotage an einer LNG-
Pipeline in Schleswig-Holstein Ermittlungen aufgenommen hat, in der öffent-
lichen Berichterstattung unterzugehen. Auf die Frage in welcher Weise die 
Bundesregierung den Deutschen Bundestag über die Hinweise auf die Sabota-
ge der LNG-Pipeline in Schleswig-Holstein informiert habe, antwortete die 
Bundesregierung nach Auffassung der Fragesteller etwas lapidar, dass eine 
Unterrichtung des Deutschen Bundestages nicht erfolgt sei (Antwort der Bun-
desregierung auf die Schriftliche Frage 58 auf Bundestagsdrucksache 
20/10170).

Nach Ansicht der Fragesteller beschleunigt dies, motiviert durch die stark ge-
stiegenen Energiepreise und durch eine überbordende Bürokratie, die Dein-
dustrialisierung Deutschlands, was wiederum das Überleben der deutschen In-
dustrie gefährdet (www.diw.de/de/diw_01.c.883405.de/neue_industriestrategi
e_koennte_deindustrialisierung_in_deutschland_sogar_beschleunigen.html). 
Die Gefahr einer industriellen Abwanderung scheint nicht nur real, sondern 
verfestigt sich durch den Umstand, dass die USA als das beliebteste Abwan-
derungsziel der deutschen Industriebetriebe gelten. Dies wird nicht nur im 
Fact Sheet der US-amerikanischen Administration zum LNG-Moratorium 
deutlich, sondern vor allem im US-amerikanischen Inflation Reduction Act.

 1. In welcher Weise gedenkt die Bundesregierung auf die Ankündigung der 
US-amerikanischen Administration, zukünftig ein LNG-Moratorium für 
Exporte von Flüssiggas umzusetzen und somit den Gasimport nach 
Deutschland drastisch zu drosseln, zu reagieren?

 2. Welche konkreten Schritte plant oder unternimmt die Bundesregierung, 
um die Sicherheit der Energieversorgung angesichts der reduzierten 
LNG-Importe aus den USA zu gewährleisten, und welche alternativen 
Energiequellen werden in Betracht gezogen?

Die Fragen 1 und 2 werden gemeinsam beantwortet.
Das am 26. Januar 2024 verkündete Moratorium sieht einen zeitlich befristeten 
Stopp der Genehmigung von zusätzlichen Exportterminals für Liquified Natu-
ral Gas (LNG) vor. Durch die Prüfung dürften sich die betroffenen Projekte zu-
nächst verzögern, der Ausgang der Prüfung ist offen. Nicht betroffen sind be-
reits existierende LNG-Exportterminals und solche, die derzeit noch in Planung 
sind, aber bereits genehmigt wurden. Trotz des Moratoriums ist davon auszuge-
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hen, dass die globalen LNG-Exportkapazitäten in den kommenden Jahren wei-
ter ausgebaut werden. Eine Beeinträchtigung der deutschen Energieversorgung 
ist nicht gegeben.

 3. Wie, und in welcher Weise gedenkt die Bundesregierung, die deutsche 
Energieversorgung zukünftig resilienter, vor allem im Hinblick auf die 
Verlässlichkeit seiner Energieimportpartner, gestalten zu können, und 
welche konkreten Maßnahmen plant die Bundesregierung vor dem Hin-
tergrund der drohenden Deindustrialisierung Deutschlands (siehe Vorbe-
merkung der Fragesteller), motiviert durch die stark gestiegenen Energie-
preise?

Die Bundesregierung hat seit Beginn des völkerrechtswidrigen Angriffskriegs 
Russlands gegen die Ukraine mit einer Vielzahl an Maßnahmen die Diversifi-
zierung von Energieimporten vorangetrieben und dadurch die Resilienz der 
Energieversorgung gestärkt. Hierzu gehört nicht zuletzt die Etablierung einer 
LNG-Importinfrastruktur. Gleichzeitig wird mit dem von der Bundesregierung 
verfolgten konsequenten Ausbau der Erneuerbaren Energien und der Stärkung 
der Energieeffizienz die Importabhängigkeit Deutschlands bei fossilen Energie-
trägern reduziert. Die im Sommer 2022 zu beobachtenden sehr hohen Energie-
preise sind deutlich gefallen und haben sich dem Niveau vor Beginn des russi-
schen Angriffskriegs angenähert. Der Spotmarktpreis für Erdgas (TTF) liegt 
mit rund 29 Euro je MWh (Stand 19. März 2024) auf einem Niveau, das zuletzt 
im Sommer 2021 beobachtet wurde. Auch die Strompreise sind gemäß Übertra-
gungsnetzbetreiber im Januar 2024 wieder auf einen Spotmarktpreis von rund 
7,6 Cent je kWh gesunken.

 4. Wie, und in welcher Weise gedenkt die Bundesregierung, der drohenden 
Deindustrialisierung Deutschlands entgegenzuwirken, und welche maß-
geblichen Umstände und Ursachen, die nach Ansicht der Bundesregie-
rung für die Deindustrialisierung Deutschlands verantwortlich zu machen 
sind, wurden durch die Bundesregierung benannt und ausgemacht (bitte 
nach Ansicht der Bundesregierung maßgeblichen Umständen und Ur-
sachen aufschlüsseln)?

Deutschland verzeichnet unverändert einen hohen Anteil des Verarbeitenden 
Gewerbes von gut einem Fünftel an der Bruttowertschöpfung. Er nahm 2023 
sogar um 0,4 Prozentpunkte auf 20,8 Prozent zu. Die deutsche Industrie und 
der Industriestandort stellen sich zur gleichen Zeit den Aufgaben der Anpas-
sung an eine veränderte geopolitische Lage, der Transformation hin zur Klima-
neutralität, der breiteren Diversifizierung von Energie- und Rohstoffquellen, 
dem knappen Fachkräfteangebot und der Energiewende. Die Industriestrategie 
des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) adressiert 
diese Fragen. Ihr Hauptaugenmerk liegt dabei auf der Verbesserung der Stand-
ortbedingungen durch eine transformative Angebotspolitik. Die Bundesregie-
rung hat hierzu in den letzten Monaten wichtige Entscheidungen getroffen und 
Maßnahmen auf den Weg gebracht, wie unter anderem das Strompreispaket, 
das Beschleunigungspakt mit den Ländern und das Bürokratieentlastungsge-
setz. Zudem erfolgen derzeit eine Reihe von bedeutenden Investitionen von In-
dustrieunternehmen in Deutschland, gerade in Schlüsselbereichen wie Halblei-
ter und Brennstoffzellen, weitere sind angekündigt.
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 5. Gedenkt die Bundesregierung, auf die steigenden Energiepreise zu rea-
gieren, die durch das LNG-Moratorium der USA verursacht werden, und 
wenn ja, wie, und welche Sofortmaßnahmen werden durch die Bundes-
regierung ggf. ergriffen, um die finanzielle Belastung für Haushalte, Un-
ternehmen und Industrie zu minimieren?

 6. Plant die Bundesregierung, die internationale Zusammenarbeit zu stär-
ken, um alternative LNG-Bezugsquellen oder Energiebezugsquellen zu 
erschließen, und wenn ja, wie, und welche diplomatischen Bemühungen 
werden unternommen, um die Auswirkungen des Moratoriums zu mil-
dern?

Die Fragen 5 und 6 werden gemeinsam beantwortet.
Es wird auf die gemeinsame Antwort zu den Fragen 1 und 2 verwiesen. Die 
Bundesregierung setzt davon unabhängig ihre diplomatischen Bemühungen zur 
Diversifizierung von Energiequellen fort, wie es u. a. die Nationale Sicherheits-
strategie vorsieht.

 7. Sind oder werden in Zukunft nach Auffassung der Bundesregierung Un-
ternehmen und Industrie direkt vom LNG-Moratorium betroffen bzw. be-
troffen sein, und welche Unterstützungsmaßnahmen werden für Unter-
nehmen der Energiewirtschaft und Industrieunternehmen ggf. bereitge-
stellt, die direkt von dem LNG-Moratorium betroffen sind, und wie wird 
die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen auf internationalen Märkten 
sichergestellt?

Die mit dem Moratorium verkündete Überprüfung der Exportkriterien durch 
die US-amerikanische Regierung ist noch nicht abgeschlossen. Inwiefern die 
Planungen zusätzlicher Projekte gänzlich eingestellt werden oder sich lediglich 
verzögern, steht zurzeit nicht fest. Die Bundesregierung sieht daher keine Un-
terstützungsmaßnahmen für deutsche Unternehmen vor.

 8. Wie passt die Bundesregierung ggf. ihre langfristige Energiepolitik an, 
um zukünftige Versorgungssicherheit zu gewährleisten und gleichzeitig 
Klimaziele zu erreichen, insbesondere im Licht des aktuellen LNG-Mo-
ratoriums?

Die nationale Sicherheitsstrategie der Bundesregierung von 2023 beschreibt die 
Bedeutung, welche Resilienz und Nachhaltigkeit haben. Die Bundesregierung 
setzt weiterhin auf den Ausbau der Erneuerbaren Energien, Energieeffizienz, 
den Aufbau einer Wasserstoffwirtschaft und Diversifizierung von Energieim-
porten zur Erreichung der Klimaneutralität bei bleibender Versorgungssicher-
heit.

 9. Plant die Bundesregierung, ihren Kurs im Hinblick auf die deutsche 
Energieversorgung durch die Russische Föderation noch einmal zu über-
denken, vor allem, da die LNG-Energieversorgung laut Eigendarstellung 
des US-amerikanischen Branchenverbandes Center for LNG gerade die 
Verlässlichkeit der USA in Bezug auf zukünftige LNG-Lieferungen 
selbst infrage stellt (vgl. Vorbemerkung der Fragesteller)?

Nein. Russland hat im Zuge seines völkerrechtswidrigen Angriffskriegs gegen 
die Ukraine die Volatilität von Energieangebot und -preisen selbst maßgeblich 
verursacht. Zudem wird auf die Antwort zu den Fragen 1 und 2 verwiesen.
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10. In welchem Verfahrensstadium befindet sich nach Kenntnis der Bundes-
regierung der Ermittlungsstand in Bezug auf die mögliche Sabotage der 
LNG-Pipeline in Schleswig-Holstein, und warum wurde der Deutsche 
Bundestag von der Sabotage der LNG-Pipeline durch die Bundesregie-
rung nicht informiert?

Der Fall einer möglichen Sabotage an der Erdgastransportleitung ETL 180 wird 
durch die Bundesanwaltschaft sowie das Landeskriminalamt aus Kiel ermittelt. 
Es liegen keine Kenntnisse zum aktuellen Stand des Ermittlungsverfahrens vor.

11. War das angekündigte LNG-Moratorium der USA-Administration Ge-
genstand von Gesprächen beim jüngsten Besuch des Bundeskanzlers 
Olaf Scholz in den USA?

a) Wenn ja, welche Erkenntnisse konnte der Bundeskanzler mit nach 
Deutschland nehmen?

b) Wenn nein, warum nicht?

Die Fragen 11 bis 11b werden gemeinsam beantwortet.
Zu den Inhalten vertraulicher Gespräche des Bundeskanzlers mit ausländischen 
Staats- und Regierungschefs und anderen Funktionsträgern macht die Bundes-
regierung grundsätzlich keine Angaben. Die Vertraulichkeit des direkten Aus-
tauschs auf hoher politischer Ebene ist entscheidend für die Pflege der auswär-
tigen Beziehungen. Würden unter der Annahme gegenseitiger Vertraulichkeit 
ausgetauschte Gesprächsinhalte Dritten bekannt, würden sich die Gesprächs-
partner bei künftigen Zusammentreffen nicht mehr in gleicher Weise offen aus-
tauschen.

12. Beabsichtigt die Bundesregierung, das Verbot von Erdgasfördertechniken 
mittels Fracking (Hydraulic Fracturing) im Wasserhaushaltsgesetz aufzu-
heben, und wenn ja, bis wann?

Fracking in unkonventionellen Lagerstätten zur Gewinnung von Erdgas ist mit 
Ausnahme von vier Probebohrungen in Deutschland gesetzlich nicht zulässig. 
Die Bundesregierung plant hierzu keine Änderungen.
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